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Universität Leipzig 
Philologische Fakultät  
Institut für angewandte Linguistik  
und Translatologie 
 
 

Erste Änderungssatzung zur Prüfungsordnung  
für den Masterstudiengang Translatologie  
an der Universität Leipzig  
 
Vom  29. Juli 2008 
 
 
 
Aufgrund des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsi-
sches Hochschulgesetz – SächsHG) vom 11. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 294), 
zuletzt geändert durch das Gesetz über Maßnahmen zur Sicherung der 
öffentlichen Haushalte 2007 und 2008 im Freistaat Sachsen (Haushaltsbe-
gleitgesetz 2007 und 2008) vom 15. Dezember 2006 (SächsGVBl. S. 515), 
hat die Universität Leipzig am 17. April 2008 folgende Änderungssatzung 
zur Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Translatologie an der 
Universität Leipzig erlassen. 
 
 

Artikel 1 
 
Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Translatologie an der 
Universität Leipzig vom 28. Januar 2008 (Amtliche Bekanntmachungen der 
Universität Leipzig Nr. 11, S. 1 bis 30) wird wie folgt geändert: 
 
Zu § 19 Abs. 1 
 
§ 19 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
"Die Masterarbeit soll zeigen, dass der/die Prüfungskandidat/in in der Lage 
ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein anspruchsvolles Thema, 
wissenschaftliches Desiderat oder Problem aus seinem/ihrem Fach selbst-
ständig nach wissenschaftlichen Methoden und unter Nutzung des 
fachspezifischen metasprachlichen Instrumentariums zu bearbeiten." 
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Artikel 2 
  
1. Diese Änderungssatzung zur Prüfungsordnung für den Masterstudien-

gang Translatologie an der Universität Leipzig wurde ausgefertigt 
aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Philologischen Fakultät 
vom 7. Mai 2007 und des Akademischen Senats der Universität Leipzig 
vom 8. April 2008. Sie wurde am 17. April 2008 durch das Rektorats-
kollegium genehmigt. 

 
2. Diese Änderungssatzung tritt zum 1. April 2008 in Kraft und wird in 

den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Leipzig veröffent-
licht. 

 
3.  In nachfolgende Veröffentlichungen der Prüfungsordnung für den 

Masterstudiengang Translatologie an der Universität Leipzig werden die 
Änderungen dieser Satzung eingefügt. 

 
 
Leipzig, den 29. Juli 2008 
 
 

 
Professor Dr. Franz Häuser 
Rektor  
 


